
2. Maß der baulichen Nutzung

2.1.18                                         zwingend: 
                                                   a) Erdgeschoss und 2 Vollgeschosse oder

                                                   b) sichtbares Untergeschoss und Erdgeschoss (Hanghaus)

                                                   Für a) und b) darf die Traufhöhe talseitig, gemessen ab gewachsenem 
                                                   Boden, 11m nicht übersteigen

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

3.4                                              Baugrenze 
                                                   Die Abstandsflächen gem. Art. 6 BayBo sind einzuhalten.
                                                   Abweichenden Baugrenzen werden nicht festgesetzt.

5. Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hautverkehrszüge 

5.4                                              Sichtdreiecke    

6. Verkehrsflächen

6.4                                              Einfahrtbereich

8. Führung unter- und oberirdischer Versorgungsanlagen und Leitungen

8.1.2                                            Planung 5KV Leitung über Flurstück 390/2 wird nicht realisiert

8.2                                               unterirdische Versorgungsleitungen G   Gas / E   Elektriztät
                                                    Schutzzone G   Gas = 2,0m beidseits / Schutzzone E   Elektriztät = 0,5m beidseits

9. Grünflächen

9.13                                             bestehender und zu erhaltender Busch und Baumbestand

9.15                                             Beerensträucher

                                                    folgende Pflanzen bis 180m Höhe
                                                    Prunus spinosa               Schlehe
                                                    Rosa canina                     Hunds-Rose
                                                    Rosa rugose                    Kartoffel-Rose
                                                    Sambuccus racemosa     Roter Holunder
                                                    Viburnum opulus             Gewöhnlicher Schneeball
                                                    Crataegus monogyna      Eingriffiger Weißdorn

9.17                                             zu rodender Gehölzbestand nach den Vorgaben unter Pkt. 17.1

13. Sonstige Festsetzungen

13.1.1                                          Flächen für private Stellplätze, die zur Straße hin nicht abgezäunt werden dürfen  
      

13.1.5                                          Garagen, Zufahrt in Pfeilrichtung     

13.6.                                            Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans (Deckblattänderung)

15. Kartenzeichen für die Bayrischen Flurkarten

15.2 Grenzpunkte und Grenzen

15.2.4                                        Flurstückgrenze, Uferlinie

15.3. Bauwerke

15.3.1                                        Gebäude (Bestand) / Gebäude geplant

15.3.2                                        Wirtschafts- und gewerbliche Gebäude (Nebengäude)

15.3.5                                        Stützmauer

15.8. Verschiedenes

15.8.2                                         Flurstücks- Nummern

16. Ausgleichsflächen

Auszugleichende Fläche  
       
Landeskriminalamt:                                        108 m² x Faktor 0,45 =               49 m²

Dem staatlichen Bauamt Passau, Karlsbader Str. 15, 94036 Passau kann die Ausgleichsfläche von 75m² aus dem Ökokonto
der Marktgemeinde Wegscheid Flur. Nr. 195/1 Gemarkung Möslberg zum festgesetzten Preis von 4,70 €/m² zur Verfügung 
gestellt werden.

17. Maßnahmen zum Artenschutz

17.1  Die erforderlichen Baumrodungen haben außerhalb der Vogelbrutzeit zu erfolgen, d.h. es dürfen keine Rodungen 
         zwischen dem 1.März bis zum 30.09. stattfinden.

17.2 Beschränkung der Bodenversiegleung
        Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu gestalten.

17.3 Neu anzulegenden Grünflächen um das Gebäude müssen mit einer autochtonen, artenreichen Wiesen-Blumenmischung 
        aus heimischen Pflanzen und Blumen begrünt werden. 

18. Stellplätze

18.1 Die für die Erweiterung noch erforderlichen 25 Stellplätze werden im laufenden Verfahren zur Änderung des 
        Bebauungsplans „Ebenäcker“ – Deckblatt Nr. 24 im Bereich des Friedhofes vorgesehen.

Hinweise:
- Planer und Bauherr werden auf die dauerhaft verbleibenden Hochwasser-, Starkregen- und Grundwasserrisiken 
  und das gesetzliche Gebot zur Schadenreduktion (§ 5 Abs. 2 WHG) hingewiesen.

- Es wird auch im Hinblick auf zunehmende Starkniederschläge empfohlen, alle Hausöffnungen (Kellerschächte, Hauseingänge, ...) 
   mindestens 25 cm erhöht über Gelände- und Straßenniveau sowie Keller (inkl. aller Öffnungen) als dichte Wanne vorzusehen.
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Marktgemeiderat hat in der Sitzung vom 30.07.2020, TOP 3, gem. §2 Abs. 1 BauGB die Änderung des 

    Bebauungngsplanes "Ebenäcker" durch das Deckblatt Nr. 19 beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde 

    am 06.08.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und  Anhörung 

    für den Vorentwurf des Bebauungsplandeckblattes Nr. 19 in der Fassung vom  10.12.2020

    hat in der Zeit vom  29.06.2021  bis  30.07.2021  stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 1 BauGB 

    für den Vorentwurf des Bebauungsplandeckblattes Nr. 19 in der Fassung vom  10.12.2020

    hat in der Zeit vom  28.06.2021  bis  30.07.2021  stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplandeckblattes Nr. 19 in der Fassung vom  26.10.2021  wurden die 

    Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §4Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  04.11.2021

    bis  20.12.2021 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplandeckblattes Nr. 19 in der Fassung vom  26.10.2021  wurde mit der 

    Begründung gem. §3Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  19.11.2021  bis  20.12.2021

    öffentlich ausgelegt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplandeckblattes in der Fassung vom  10.05.2022  wurde mit der 

    Begründung gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom  03.06.2022  bis  20.06.2022

    erneut öffentlich ausgelegt. Die Stellungnahmen von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

    wurden erneut in der Zeit vom  19.05.2022  bis  20.06.2022  eingeholt. Die Dauer der 

    Auslegung und die Frist zur Stellungnahme wurde dabei auf zwei Wochen verkürzt.

7. Der Markt Wegscheid hat mit Beschluss des Marktgemeinderats vom  07.07.2022  das Bebauungsplan-

    deckblatt Nr.19 gem. §10Abs.1 BauGB in der Fassung vom  10.05.2022  als Satzung beschlossen. 

    Wegscheid, den  ............................
    Markt Wegscheid

                                                                                                            (Siegel)
    Lothar Venus
    1.Bürgermeister

8. Ausgefertigt

   Wegscheid, den  ............................
   Markt Wegscheid

                                                                                                            (Siegel)
   Lothar Venus
   1.Bürgermeister

9. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ...................... gem. §10 Abs.3 Halbsatz 2 BauGB 

    ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem  Tag zu den üblichen Dienst-

    stunden in der Gemeinde zu Jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 

    gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

    Abs. 4 BauGB und die §§214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

    Wegscheid, den ....................................
    Markt Wegscheid

                                                                                                              (Siegel)

   Lothar Venus
   1.Bürgermeister
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FESTSETZUNGEN
(gem. §9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der Plan ZV)

0.4. Einfriedungen

0.4.18. Einfriedungen für die planlichen Festsetzungen der Ziff. 2.1.3, ; 2.1.17; und 2.1.60

            Art:                   an den Straßenseiten Holzlatten-, Hanichelzaun oder Maschendrahtzaun mit
                                    Heckenvorpflanzung oder Metallgitterzaun in Naturstein oder Beton, bearbeitet

            Höhe:               bis 1,80m ab Urgelände zulässig, Stützmauern bis 1,00m zulässig

            Ausführung:     in dunklen, gedeckten Farben zulässig

            Stützmauern:   zulässig in Naturstein oder Beton

    
0.4.14  Im Geltungsbereich dieser Deckblattänderung sind Einfriedungen zulässig.

0.5. Garagen und Nebengebäude

0.5.3. Garagen und Nebengeäude sind dem Hauptgebäude anzupassen

          Wandhöhe: talseitig nicht über 4m 

05.10 Gemeinsschaftsgaragen sind mit Flachdach ohne Überstand und höchstens 2% Gefälle auszubilden. 

          Der Ortgang hat waagerecht zu verlaufen.Trauhöhe : talseitige nicht über 4m

0.6 Gebäude

0.6.9 Ergänzend zu den planlichen Festsetzung Ziff. 2.1.3 , 2.1.17.  und 2.1.18 sind zulässig

         Dachform: Satteldach und Krüppelwalmdächer 8-48°, Pultdach 0-28°, Flachdach

         Dachdeckung: unbeschichte Blecheindeckungen sind unzulässig, Flachdach begrünt oder bekiest, Ziegel

         Sockelhöhe/Ortgang/Traufe: Vorgaben entfallen

         Traufhöhe: talseitig nicht über 11m ab Urgelände. Die bergseitige 
         Traufhöhe richtet sich nach den Gebäudeverhältnissen
                                                 
         Gebäude ist in Hangbauweise auszuführen, sofern die Hangneigung mehr als 1,5m 
         bezogen auf Gebäudetiefe beträgt

         Energiegewinnungsanlagen sind auf den Dachflächen zulässig.

1. Art der baulichen Nutzung
(gem. §9 abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit §§16 bis 20 BauNVO)

1.1
                                                   Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. §4 Abs. 1 bis 3 BauNVO
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